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Erwägungen

E. 5
Zumutbarkeit eines Mittagstischs Im weiteren stellt sich die Frage, ob sich aus der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (BV, SR
101) oder aus der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) ein Rechtsanspruch ableiten lässt, dass
Schulkinder ihre Mittagspause zu Hause verbringen können.

E. 5.1
Wie die Bildungsdirektion in ihrer Vernehmlassung vom 1. September 1998 richtig
festgehalten hat, ist der Bundesrat seit jeher davon ausgegangen, dass für Kinder mit langen
Schulwegen der Besuch eines Mittagstisches zumutbar ist (VPB 15.3, 25.10 und 59.58).
Der Bundesrat ist in diesen Fällen davon ausgegangen, dass Kinder die Mittagspause wegen
der Länge des Schulweges nicht immer zu Hause verbringen können. Ausdrücklich
festgehalten hat er, dass in diesen Fällen zu Selbstkosten eine Mittagsverpflegung
(Mittagstisch) zur Verfügung gestellt werden muss (vgl. auch Herbert Plotke,
Schweizerisches Schulrecht, Bern 1979, S. 180). Für den Bundesrat hat sich in dieser
Beziehung nichts geändert. Im Gegenteil hat der Wandel der Lebens- und Familienformen
in der Schweiz dazu geführt, dass die Bedeutung familienexterner Betreuungsmöglichkeiten
- wie dies auch Mittagstische in Schulen darstellen - zugenommen hat (vgl. Botschaft des
Bundesrates vom 29.6.1994 betreffend den Beitritt der Schweiz zum Übereinkommen von
1989 über die Rechte des Kindes, BBl 1994 V 44). Von 2

einer Verletzung von Art. 18 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die
Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention [Regelung der Elternrechte], SR 0.107)
kann daher keine Rede sein. Durch die Schule organisierte Mittagstische unter
entsprechender Aufsicht der Schule stellen heute vielerorts - insbesondere bei Schulen mit
einem grösseren Einzugsgebiet - eine Selbstverständlichkeit dar und geben zu keinerlei
Bedenken Anlass. Der Bundesrat ging im übrigen in einem Entscheid vom 19. September
1994 (VPB 59.58) noch weiter: Er bestätigte vorerst, dass ein Kind grundsätzlich am
Aufenthaltsort Anspruch auf unentgeltlichen Volksschulunterricht hat. Arbeitet eine
alleinstehende Mutter an einem anderen Ort, ohne über die Mittagszeit an ihren
Aufenthaltsort zurückzukehren, so kann ein Anspruch auf unentgeltlichen Schulunterricht
am Arbeitsort bestehen. Voraussetzung ist dann allerdings, dass seitens der Schulgemeinde
am Aufenthaltsort keine für Eltern und Kind zumutbare Tagespflege gefunden werden
konnte. Aufgrund dieser Sachlage stellt der Entscheid, statt eines Taxitransports über den
Mittag einen Mittagstisch anzubieten, auch keinen Eingriff in den Kerngehalt des in Art. 8
Ziff. 1 EMRK geschützten Anspruchs auf die Achtung des Privat- und Familienlebens
beziehungsweise in das ungeschriebene Verfassungsrecht der persönlichen Freiheit dar.



E. 5.2
Ist aber die Teilnahme an einem Mittagstisch für Primarschülerinnen und Primarschüler
zumutbar, so liegt auch kein Verstoss gegen Grundrechte vor, wenn es die Schulpflege L.
einem Kind nicht ermöglicht, über die Mittagszeit zu Hause eine längere Mittagspause zu
verbringen. Die Gestaltung solcher freiwilligen Taxidienste liegt im Belieben der
Gemeinde.

E. 5.3
Gegen die Ausgestaltung des Mittagstisches sind keine konkreten Einwände erhoben
worden, so dass auf diesen Punkt nicht weiter einzutreten ist.

E. 5.4
Auf die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Rüge, die kurzen Mittagspausen stellten
für ihr Kind eine ernsthafte Gefährdung ihrer Gesundheit dar, ist nicht weiter einzutreten,
nachdem der Bundesrat die Teilnahme am Mittagstisch als zumutbar erachtet. Beharrt die
Beschwerdeführerin weiterhin darauf, dass ihr Kind seine Mittagspausen zu Hause
verbringt, so können allfällige Folgen dieses Entscheids nicht der Schule angelastet werden.
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